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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Die neue Bundesregierung will mit einem „Bau-Turbo“ dem Problem des

Wohnungsmangels zu Leibe r�cken. Mitte Juli fand im Bundestag die erste
Lesung des gegen�ber Juni ge�nderten Gesetzentwurfs zur Beschleuni-
gung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung statt. Der Entwurf
wurde in den zust�ndigen Ausschuss �berwiesen. Bis Herbst 2025 soll das
Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein.

Zentraler Baustein ist der neu eingef�gte § 246e BauGB, der befristet bis
zum Ablauf des 31.12.2030 zur Schaffung von Wohnraum Abweichungen
vom Planungsrecht ermçglicht. „Die Einf�hrung des § 246e Baugesetz-
buch ist die Brechstange, die wir brauchen“, sagte Bundesbauministerin
Verena Hubertz Mitte Mai im Bundestag. § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a
BauGB wird um einen Unterpunkt erg�nzt und ermçglicht in begr�ndeten
F�llen Abweichungen von der in der TA L�rm geregelten Werte von Ge-
r�uschimmissionen. Damit sollen L�rmkonflikte in gewachsenen Siedlungs-
gebieten besser bew�ltigt und die Bebauung von Brachfl�chen, Baul�cken
und die Neunutzung vormals ausschließlich gewerblich oder industriell
genutzter Gebieten zu Gunsten der Nachverdichtung und zur St�rkung der
Innenentwicklung erleichtert werden. Die Gemeinden kçnnen im Rahmen
der planerischen Feinsteuerung f�r die jeweiligen Standorte, orientiert an
ihren st�dtebaulichen Vorstellungen, tolerierbare Hçchstgrenzen f�r Immis-
sionen rechtsverbindlich festsetzen. Die Neufassung des § 31 Abs. 3
BauGB mit umfassenderen Befreiungsmçglichkeiten ermçglicht im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans mehr Wohnbebauung auch �ber die
Vorgaben des Plans hinaus. So kann beispielsweise in ganzen Straßenz�-
gen durch Aufstockung, Anbauten oder Bauen in der zweiten Reihe neuer
Wohnraum geschaffen werden. Er gilt k�nftig generell und nicht nur in
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Bisher beschr�nkten sich
Ausnahmemçglichkeiten auf atypische Sonderf�lle. Neu sollen zugunsten
des Wohnungsbaus auch Befreiungen f�r mehrere vergleichbare F�lle er-
teilt werden kçnnen. Die Verpflichtung zur Pr�fung der Vereinbarkeit mit
çffentlichen Belangen bleibt unber�hrt. Mit dem Verweis auf § 31 Abs. 3
BauGB in § 34 Abs. 2 BauGB soll dessen Regelung k�nftig auch in fak-
tischen Baugebieten zur Anwendung gelangen kçnnen. Mit der Neufas-
sung des § 34 Abs. 3a S. 1 BauGB kann so bei Errichtung eines Wohnzwe-
cken dienenden Geb�udes vom Erfordernis des Einf�gens abgesehen
werden, um auch hinterliegende Grundst�cke, Grundst�cksteile „in zwei-
ter Reihe“ oder Freifl�chen innerhalb von Wohnblçcken („Hçfe“) bebauen
zu kçnnen. Um die st�dtebauliche Ziele von Gemeinden zu sch�tzen, wird
das bisherige Erfordernis des Einvernehmens an vielen Stellen zu einem Zu-
stimmungserfordernis versch�rft. Die Zustimmung gilt als erteilt (Zustim-
mungsfiktion), wenn die Gemeinde sie nicht binnen zwei Monaten verwei-
gert. Unabh�ngig davon muss die Bauaufsichtsbehçrde weiterhin pr�fen,
ob die sonstigen tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 31 Abs. 3,
34 Abs. 3a oder 246e BauGB oder andere bundes- oder landesrechtliche
Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Zudem sind die materiellen Vor-
gaben der jeweiligen Landesbauordnung, also die landesrechtlichen Rege-
lungen zu Abstandsfl�chen, Brandschutz oder Standsicherheit, zu beach-
ten. Ob das Gesetz in der vorliegenden Fassung verabschiedet und der
Bau-Turbo tats�chlich z�ndet, ist angesichts der Kritik von Verb�nden und
Umweltsch�tzern, der mangelhaften Digitalisierung in den Verwaltungen
und der steigenden Streitbereitschaft der betroffenen Bevçlkerung frag-
lich. Schließlich versuchte bereits die Vorg�ngerregierung vergeblich, ihr
Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, 100.000 davon Sozialwoh-
nungen, umzusetzen. F�r Wertermittler gilt es, sich erneut auf Neu-
regelungen in BauGB und BauNVO einzustellen. Angesichts der vorgesehe-
nen Befristung werden die Einsch�tzungen planerischer Entscheidungen
und k�nftiger Entwicklungen nicht einfacher.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

Wertermittlung von Bildungs-
immobilien
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesst�tten oder Schulen gewinnen nicht nur f�r Gesellschaft und
çffentliche Hand an Bedeutung, sondern genießen auch bei privaten Investoren steigende Attraktivit�t.
Steigende Nachfrage durch Zuwanderung, den gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Betreuung in
Kindertagesst�tten und Grundschulen sowie die sich versch�rfenden Nachhaltigkeitsdirektiven verhelfen
dem Nischenprodukt zu verst�rkter Aufmerksamkeit. Kindertagesst�tten und Schulen, die in diesem Bei-
trag im Fokus stehen, z�hlen zu den Spezialimmobilien mit entsprechenden Besonderheiten. Die Rah-
menbedingungen f�r die Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen regeln aufgrund der
fçderalen Struktur diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen und Richtlinien. Zudem un-
terscheidet die Wertermittlung zwischen den h�ufig zum Gemeinbedarf z�hlenden Objekten der çffent-
lichen Hand und solchen in privatem Eigentum bzw. Tr�gerschaft. Teil I erl�utert die f�r die Wertermitt-
lung relevanten rechtlichen, technischen und çkonomischen Rahmenbedingungen, Teil II geht in der
n�chsten Ausgabe auf die Verfahren und Parameter der Wertermittlung ein.

Kindertagesst�tten und
Schulen im Fokus der Zahlen

Nachfrage

Demografische Entwicklung

Zum Jahresende 2024 lebten nach
Zahlen des Statistischen Bundesamtes
in Deutschland knapp 83,6 Millionen
Personen, 0,1 % mehr als im Vorjahr.
Davon waren knapp 14 Millionen un-
ter 18 Jahren alt. Die Zahlen der in
Deutschland lebenden Kinder, f�r die
eine potenzielle Nachfrage nach einer
Betreuung in einer Kindertagesst�tte
besteht, entwickeln sich je nach Zu-
wanderungen seit Jahren auf einem
recht stabilen Niveau.

Die k�nftige Entwicklung potenziel-
ler Nachfrage bestimmt sich je nach
Variante der 15. koordinierten Bevçl-
kerungsvorausberechnung bis 2030
unterschiedlich (Tab. 2, S. 4). Beispiel-
haft wurde hier die Variante 03 mit
moderatem Wachstum von Geburten
und Lebenserwartung sowie hohem
Wanderungssaldo ausgew�hlt. Wei-
tere Varianten stellt das Statistische
Bundesamt zur Verf�gung.

Setzt sich der seit 2022 zu beobach-
tende deutliche R�ckgang der Ge-
burtenzahlen allerdings fort, wirkt
sich das aufgrund des fehlenden
zeitlichen Vorlaufs insbesondere auf
die Kindertagesbetreuung und zeit-
verzçgert auch auf die Zahl der
Sch�ler aus. Nach Zahlen des Statisti-

schen Bundesamts1 wurden im Jahr
2024 in Deutschland rd. 680.000
Kinder geboren, 2,3 % weniger als
im Vorjahr. Das war der niedrigste
Wert seit 2014. In Ostdeutschland,
einschließlich Berlin, nahm die Ge-
burtenzahl mit –4,7 % deutlich st�r-
ker ab als in Westdeutschland mit
–1,8 %.

Im Schuljahr 2024/2025 werden in
Deutschland rund 11,4 Millionen
Sch�ler an allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen sowie an Schulen
des Gesundheitswesens unterrichtet.
Das sind laut Destatis2 0,9 % Sch�ler
mehr als im Schuljahr 2023/2024.
Damit stieg die Sch�lerzahl bereits im
dritten Jahr in Folge. Der Anstieg ist
wie schon in den Vorjahren vor allem
auf die Zuwanderung aus dem Aus-
land zur�ckzuf�hren: So war die Zahl
der ausl�ndischen Kinder und Ju-

gendlichen in der relevanten Alters-
gruppe von f�nf bis 19 Jahren zum
Jahresende 2023 um 8 % hçher als
Ende 2022, w�hrend die Zahl der
Kinder und Jugendlichen mit deut-
scher Staatsangehçrigkeit lediglich
um 0,4 % zunahm. An den all-
gemeinbildenden Schulen stieg die
Sch�lerzahl im Schuljahr 2024/2025
gegen�ber dem Schuljahr 2023/2024
um 1,1 % auf 8,9 Millionen, an den
beruflichen Schulen um 0,3 % auf
2,3 Millionen. Dabei unterscheiden
sich die Sch�lerzahlen je nach Bun-
desland (Tab. 3, S. 4).

Altersjahre 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024
Unter 1 Jahr 769.380 791.254 737.780 689.834 673.380
1-J�hrige 783.593 780.795 816.186 739.396 700.940
2-J�hrige 798.366 789.145 800.812 793.110 744.162
3-J�hrige 806.198 803.334 809.359 780.001 797.030
Zusammen 3.157.537 3.164.528 3.164.137 3.002.341 2.915.512
4-J�hrige 811.601 810.805 824.544 789.018 783.616
5-J�hrige 785.754 816.142 832.873 803.981 792.542
6-J�hrige 774587 789.397 838.586 811.968 806.423
Zusammen 2.371.942 2.416.344 2.496.003 2.404.967 2.382.581
Tab. 1: Anzahl der in Deutschland lebenden Kinder unter sieben Jahren; Quelle: Statistisches Bun-
desamt, Bevçlkerung: Deutschland, Stichtag, Altersjahre, 2025

1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/geburten-aktu-
ell.html

2 Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 090
vom 12.3.2025.
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Gabriele Bobka

56. Freiburger Immobilien-
Fachseminar
Im Arbeitsalltag fordert die Einarbeitung in die aktuelle Entwicklung von Rechtsprechung und spezielle
Themenbereiche des Bewertungswesens viel Zeit. Weiterbildungen wie das 56. Freiburger Immobilien-
Fachseminar der Deutschen Immobilien-Akademie (DIA) an der Universit�t Freiburg, das sich neben den
Einsatzmçglichkeiten von KI im Sachverst�ndigenb�ro und dem Zielbaumverfahren auch mit aktuellen
steuerlichen Aspekten der Immobilienbewertung befasste, bieten hier Unterst�tzung. Weitere Vortr�ge
erlaubten den Blick �ber den Tellerrand und besch�ftigten sich mit den Themen kommunale Vorkaufs-
rechte, Marketing-Strategien bei Restanten, Entscheidungsfindung und Entscheidungsunterst�tzung
sowie den Herausforderungen in der Compliance und im Datenschutz.

Automatisierung und KI in
der Immobilienbewertung

„Im Arbeitsalltag kommen jedes Jahr
neue Anforderungen wie Grundsteu-
er, ESG und Energiewende, Barriere-
freiheit oder Datenschutz auf Sach-
verst�ndige zu, deren Bew�ltigung
zu �berlastung und in der Folge zur
Reduzierung von Effektivit�t und Zu-
friedenheit f�hren kann“, berichtete
Patrik Beier, ç.b.u.v. Sachverst�ndi-
ger f�r Grundst�cksbewertung, Bux-
tehude. Der Fachkr�ftemangel sorge
daf�r, dass potenzielle Mitarbeiter
eine große Wahlfreiheit gençssen
und der Ruf nach sozialen Arbeits-
modellen grçßer werde. Allerdings
verharrten viele Sachverst�ndigenb�-
ros an tradierten Prozessstrukturen.
Die Nutzung von k�nstlicher Intelli-
genz (KI) und Automatisierung bei-
spielsweise zur Datenanalyse aus
Kaufpreissammlungen und Transakti-
onsdatenbanken oder zur Kunden-
ansprache f�hre nicht zu einem Ver-
lust der Daseinsberechtigung von
Sachverst�ndigen, sondern verschaf-
fe Zeit f�r Kreativit�t und erlaube ei-
ne Fokussierung auf die Kernaufga-
ben. Als mçgliche Einsatzbereiche f�r
KI nannte Beier weiterhin aufwendige
Lagebeschreibungen, das Vertrags-
wesen sowie das Backoffice. Um Effi-
zienz zu steigern, sei es wichtig, digi-
tale Lçsungen zu implementieren, die
die Verwaltung von Vertr�gen verein-
fachen und die Weiterverarbeitung f�r
Faktura und Schriftverkehr ermçgli-
chen. KI ver�ndere die Art und Weise
der Datensammlung durch Automati-
sierung, schnellere und genauere Da-

tenerhebung sowie verbesserte Ana-
lysef�higkeiten. Durch den Einsatz von
KI-Tools kçnne die Effizienz in der Da-
tenanalyse und der Prozess der Erstel-
lung von Lagebeschreibungen und Be-
richten erheblich gesteigert werden.
Die Implementierung automatisierter
Systeme in den Arbeitsalltag eines
Sachverst�ndigen verbessere die Pro-
duktivit�t und ermçglicht eine schnel-
lere Entscheidungsfindung. Durch die
Einf�hrung eines CRM-Systems ließen
sich manuelle T�tigkeiten im Backoffi-
ce optimieren, API-Anbindungen er-
mçglichten durchg�ngige Workflows
beispielsweise f�r Kartenlieferanten,
Dokumentenmanagement oder Fak-
tura. Zu beachten sei dabei die daten-
schutzkonforme Umsetzung durch
Server in der EU.

Das Zielbaumverfahren in
der Verkehrswertermittlung –
Allheilmittel bei schlechter
Datengrundlage?

„Das Zielbaumverfahren, auch als
Nutzwertanalyse bekannt, �hnelt dem
indirekten Vergleichswertverfahren. Es
kann nicht f�r jede Immobilie Anwen-
dung finden, und wie jedes mathema-
tische Verfahren h�ngt der Output
stark von der Qualit�t der Eingangs-
parameter ab“, erl�uterte Prof. Mar-
co Wçlfle, Professor f�r Finanz- und
Immobilienwirtschaft an der Steinbeis
Hochschule und wissenschaftlicher
Leiter des Center for Real Estate Stu-
dies (CRES). In einer idealen Datenwelt
zur Verkehrswertermittlung l�gen Da-
ten in großer Zahl vor, damit einzelne

untypische Zahlen das Ergebnis einer
Rechnung nicht verf�lschten, oder es
best�nden sehr wenige Abweichun-
gen zueinander, sodass schon wenige
Daten sehr aussagekr�ftige Ergebnisse
ermçglichten. In der realen Datenwelt
stehe allerdings h�ufig keine ausrei-
chende Anzahl vergleichbarer Daten
zur Verf�gung oder diese wiesen in
Teilen unterschiedliche Eigenschaften
auf. Beim Zielbaumverfahren w�r-
den Merkmale der zu bewertenden
Grundst�cke mit Vergleichsgrundst�-
cken unter Ber�cksichtigung etwaiger
Abweichungen ins Verh�ltnis gesetzt
und mit einem sachverst�ndig begr�n-
deten Punktesystem in Form von Ab-
oder Zuschl�gen zusammengefasst.
Das Zielbaumverfahren komme als
Scoring-Verfahren bzw. Nutzwertana-
lyse eigentlich aus der klassischen Be-
triebswirtschaftslehre und f�hre eben-
falls auf einen Score bzw. Wert hin.
W�hrend bei der Nutzwertanalyse
die Entscheidung zwischen gut oder
schlecht reiche, gelte es beim Ziel-
baumverfahren, zu einem Wert in Eu-
ro oder bei Sch�den zu einem Ab-
schlag in Prozent zu gelangen. Zudem
scheine eine Begrenzung sinnvoll, da
Immobilien nicht weniger als 0 E kos-
ten und ein Abschlag nicht negativ
werden kçnne. Viele Zielbaumverfah-
ren nutzten vergleichende Eingangs-
daten und begrenzten die Ergebnis-
menge �ber deren Preise. Hierin l�gen
folgende Probleme: Der Bewertungs-
gegenstand kçnne sich nur im Raum
zwischen den Eingangsdaten bewe-
gen und die Stichprobe weise damit
eine starke Abh�ngigkeit von dieser
Auswahl auf.

....................................................................................................WERTERMITTLUNG
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Innerhalb des Ablaufschemas einer
solchen Analyse stehe zun�chst der
Ausschluss von Alternativen auf Basis
von „KO-Kriterien“, gefolgt von der
Entwicklung von Gewichtungen, der
Sammlung von Alternativen, der Be-
wertung der Alternativen, der Multi-
plikation von Gewichtung mit Bewer-
tung, der Auswahl der Alternative
mit der besten Gewichtung, der Va-
riation der Gewichte, um deren Wir-
kung auf die Wahl zu sch�tzen und
schließlich der Variation der Bewer-
tung, um deren Wirkung auf die
Wahl zu sch�tzen.

Als beispielhafte Anwendungsmçg-
lichkeiten f�r das Zielbaumverfahren
nannte Prof. Wçlfle die Wertermitt-
lung von sehr speziellen oder indivi-
duellen Immobilien, neuartige Im-
mobiliennutzungen wie Co-Living
und Tiny Houses sowie die Einsch�t-
zung von k�nftigen Nutzungsszena-
rien. Lehrb�cher verwiesen im Hin-
blick auf Anwendungsbereiche des
Zielbaumverfahrens meist auf Bau-
m�ngel und Bausch�den, aber auch
auf F�lle mit Mietpreisreduktionen
und besonderen Immobilien, sofern
die Regionalit�t keine so große Rolle
spiele.

In der Betriebswirtschaft stelle ein
Score das Produkt aus Gewichtung
und Bewertung dar. Gewichtung und
Bewertung d�rften nicht verwechselt
werden, ansonsten werde das Grund-
prinzip von Daten, objektiv und frei
von Meinung zu sein, verletzt. In der
Statistik entspreche die Gewichtung
dem W�gungsanteil. Im Zielbaumver-
fahren stelle die Gewichtung einen
Maßstab dar, der auch bei heteroge-
nen Dingen wie Immobilien nicht an-
gepasst werden kçnne, wenn am En-
de eine vergleichbare Zahl stehen
solle. So kçnnten Werte, die sich in
verschiedenen Nutzungsmçglichkeiten
f�r eine Immobilie erg�ben, nicht ge-
wichtet werden. Die Bewertung da-
gegen kçnne auf den Bewertungs-
gegenstand angepasst werden. Als
G�tekriterien f�r empirische Verfah-
ren nannte Prof. Wçlfle Objektivit�t,
Reliabilit�t und Validit�t. Die verwen-
deten Gewichtungen d�rften also
nicht von der persçnlichen Meinung,
dem Kontext oder der Situation ab-
h�ngen und m�ssten sich auf den
Untersuchungsgegenstand anwenden
lassen. Generell gelte es dabei, sich

der psychologischen „Fallen“ wie En-
dowment-Effekt, soziale Vergleichs-
werte, Ankereffekt oder auch wahr-
genommene Knappheit bewusst zu
sein. Der Prozess m�sse sich f�r Dritte
nachvollziehbar darstellen, die Ge-
wichtungen sollten unabh�ngig vom
Bewertungsgegenstand sein und nicht
von denselben Personen oder im sel-
ben Moment wie die Bewertungen
entstehen. F�r die Bewertungen gelte
es, sie von Personen ohne Eigeninte-
ressen, idealerweise in Unkenntnis der
Gewichtungen, durchzuf�hren zu las-
sen und mit zeitlichem Abstand zu
wiederholen. Am Ende stehe die Er-
kenntnis, ob der Wert in tolerierbarem
Ausmaß schwanke. „Angepasst auf
die Idee des Zielbaums m�sste man
sich einig werden, welche Faktoren
f�r eine Immobilie Bedeutung ha-
ben“, f�hrte Prof. Wçlfle aus.

In einem 2023 durchgef�hrten Pre-
test unter den Teilnehmern der Aus-
bildung zum Diplom-Sachverst�ndi-
gen f�r Immobilienbewertung der
DIA mit 44 Teilnehmenden sei die
Lage als wichtigstes Kriterium klassi-
fiziert worden, gefolgt von den Ob-
jekteigenschaften und dem Zustand,
erinnerte Prof. Wçlfle. Die Hauptkri-
terien seien anschließend in Teilkri-
terien untergliedert und in Einzel-
prozente umgerechnet worden. Die
in Prozent gewichteten Teilkriterien
m�ssten in der Summe den prozen-
tualen Gewichtungen der Hauptkri-
terien entsprechen. Damit entst�n-
de f�r jede einzelne Eigenschaft ein
Gewichtungsfaktor.

„Aufbauend auf diesen Pretest wur-
de im Oktober 2024 eine verfeiner-
te Umfrage unter Sachverst�ndigen
mit 114 R�ckl�ufen vorgenom-
men“, f�hrte Prof. Wçlfle aus. Die
Ergebnisse der Befragung h�tten
sich zwischen 2023 und der aktuel-
len Befragung ver�ndert: Die Be-
fragten h�tten der Lage im Mittel
statt 56 % nur noch 47 % an Wich-
tigkeit beigemessen, der Ausstat-
tung 27 % statt 25 % und dem Zu-
stand 26 % statt 19 %. Weitere
Unterschiede h�tten sich bei der
Standardabweichung und dem Va-
riationskoeffizienten ergeben.

Die ImmoWertV definiere in § 24 die
Grundlagen des Vergleichswertverfah-
rens, in dem der Vergleichswert aus

einer ausreichenden Anzahl von Ver-
gleichspreisen im Sinne des § 25 Im-
moWertV ermittelt werde, ohne diese
ausreichende Anzahl n�her zu be-
schreiben. In der Statistik laute die
goldene Regel: Mindestens 30 Daten-
punkte pro Merkmal (Eigenschaft)
erfassen, keine Regressionsanalyse
mit unterparametrisierten Datens�tzen
vornehmen und immer deutlich mehr
Beobachtungen auff�hren, als Merk-
male im Datensatz vorhanden seien.
Die notwendige Grçße der jeweiligen
Stichprobe, mit der sich mçglichst si-
chere Aussagen treffen ließen, ließe
sich mithilfe der Standardnormalver-
teilung pr�ziser ermitteln. Die notwen-
dige St�ckzahl der Datenpunkte un-
terscheide sich zudem durch ihre
Unterschiedlichkeit. In M�rkten, in de-
nen alle Preise gleich w�ren, gen�g-
ten wenige Datenpunkte. Daher sei es
wichtig, die zur Verf�gung stehenden
Daten im Rahmen von Korrekturver-
fahren auf Ausreißer hin zu pr�fen.
Wenn Daten keine Zufallsstichprobe
darstellten, lasse sich nur �ber die
�hnlichkeit in den Daten arbeiten, mit
der Standardabweichung als Maß der
Gleichheit bzw. Ungleichheit. Auf Im-
mobilienpreise und M�rkte �bertra-
gen, zeige die Streuung, wie weit die
Daten im Markt auseinanderl�gen. Je
breiter der Markt streue, desto mehr
Datenpunkte seien notwendig, um zu
einer belastbaren Aussage zu kom-
men. F�r verwendete Merkmale soll-
ten immer eine Standardabweichung
und ein Mittelwert berechnet und die-
se durcheinander geteilt werden. Das
absolute Maximum liege bei 50 %,
die �bliche Streuung bewege sich
dann in der Grçßenordnung des Lage-
parameters. Dann liege die �bliche
Streuung in der Grçßenordnung des
Lageparameters. Bei einer Miete von
10 E stelle die markt�bliche Spanne 5
bis 15 E dar. Im Hinblick auf die Bil-
dung von Bodenrichtwertzonen seien
diese gem�ß § 15 ImmoWertV so ab-
zugrenzen, dass lagebedingte Wert-
unterschiede zwischen den Grundst�-
cken, f�r die der Bodenwert gelten
solle, und dem Bodenrichtwertgrund-
st�ck grunds�tzlich nicht mehr als
30 % ausmachten. Um den Maßstab
f�r tolerierbare Variationskoeffizienten
zu bestimmen, gelte es, herauszufin-
den, innerhalb welcher Spanne Markt-
teilnehmer eine Miete, einen Boden-
richtwert, eine Wertminderung oder
auch einen Preis als kaum unter-
scheidbar wahrnehmen.
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Beim Zielbaumverfahren gelte es
f�r Sachverst�ndige, ein stabiles Ge-
wichtungsraster zu entwickeln, die
Bewertungseigenschaften ggf. als
Schulnotenskala festzustellen, zwei
Ankerimmobilien mit idealer Pas-
sung von Bewertungsnote zu Preis
zu finden, die gewichtete Bewertung
zu bestimmen, die Bewertung in ein
Preisschema einzuordnen sowie Va-
riationen der Gewichte und Bewer-
tungen um je 10 % vorzunehmen.
Hinzu komme noch der Abgleich der
ermittelten Preise und Entscheidun-
gen. Am Beispiel zweier Immobilien
im Freiburger Stadtteil St�hlinger
verdeutlichte der Referent die Be-
deutung der Bewertungspunkte und
stellte ein entsprechendes Bewer-
tungs-Preis-Raster vor.

Aktuelle steuerliche Aspekte
der Immobilienbewertung mit
Schwerpunkt auf die Kauf-
preisaufteilung in Verbindung
mit dem Nachweis einer ver-
k�rzten Nutzungsdauer

„Beim Thema Kaufpreisaufteilung
gilt es, als steuerlichen Hintergrund
den Bereich der Ertragssteuern im
Blick zu behalten. Die Bewertungs-
grunds�tze finden sich daher vor al-
lem im EStG, im HGB und im BewG,
teilweise mit einem R�ckgriff auf
die Verkehrswertermittlung nach
§ 194 BauGB“, stellte Andreas Jar-
din, ç.b.u.v. Sachverst�ndiger f�r
Grundst�cksbewertung, Partner der
S�dwest Immobilienbewertung, Pul-
heim, fest. Zur Ermittlung der Be-
messungsgrundlage f�r die AfA von
Geb�uden (§ 7 Abs. 4 bis 5b EStG)
sei es in der Praxis h�ufig erforder-
lich, einen Gesamtkaufpreis f�r ein
bebautes Grundst�ck auf das Ge-
b�ude, das der Abnutzung unterlie-
ge, sowie den nicht abnutzbaren
Grund und Boden aufzuteilen. Nach
der hçchstrichterlichen Rechtspre-
chung erfolge die Aufteilung des
Gesamtkaufpreises f�r ein bebautes
Grundst�ck nicht nach der soge-
nannten Restwertmethode, sondern
nach dem Verh�ltnis der Verkehrs-
werte oder Teilwerte auf den Grund
und Boden einerseits sowie das Ge-
b�ude andererseits. �ber die Frage,
welches Verfahren zur Kaufpreisauf-
teilung herangezogen werden kçn-

ne, sei bisher in Fachkreisen teilwei-
se dogmatisch gestritten worden.
Dar�ber hinaus bestehe zu dieser Fra-
ge eine langj�hrige bewegte hçchst-
richterliche Rechtsprechung, von der
Jardin die wichtigsten Urteile vorstell-
te. Am 20.9.2022 habe der BFH in
seinem Urteil (IX R 12/21) ausgef�hrt,
dass f�r die Sch�tzung des Wert-
anteils von Grund und Boden sowie
des Geb�udes die ImmoWertV her-
angezogen werden kçnne. Welches
Wertermittlungsverfahren anzuwen-
den sei, entscheide sich nach den tat-
s�chlichen Gegebenheiten des jewei-
ligen Einzelfalls.

Bei der Kaufpreisaufteilung kçnnten
sich Probleme durch den Einfluss der
baulichen Anlagen auf den Wert des
Bodens ergeben. In der Regel sei der
Wert des Bodens ohne Ber�cksich-
tigung der vorhandenen baulichen
Anlagen auf dem Grundst�ck zu er-
mitteln. Entsprechend § 40 Abs. 5
Nr. 1 ImmoWertV kçnnten vorhande-
ne bauliche Anlagen unter bestimm-
ten Umst�nden Einfluss auf den Bo-
denwert nehmen, beispielsweise im
Fall einer erheblichen Beeintr�chti-
gung der Nutzbarkeit, wenn ein
Hochhausgrundst�ck mit einer denk-
malgesch�tzten Villa bebaut sei. Eine
weitere Herausforderung stelle sich
bei der Kaufpreisaufteilung im Rah-
men des Sachwertverfahrens. Das
Sachwertverfahren enthalte anders
als das Vergleichswert- und das Er-
tragswertverfahren die Marktanpas-
sung nicht im vorl�ufigen Sachwert.
Deren Ber�cksichtigung erfolge viel-
mehr nachtr�glich �ber den Sach-
wertfaktor. Dabei stelle sich die Fra-
ge, ob sich der Sachwertfaktor im
Rahmen der Kaufpreisaufteilung auf
den Bodenwert oder den Geb�ude-
wert beziehe. „Richtigerweise m�sste
der Sachwertfaktor beim vorl�ufigen
Sachwert ber�cksichtigt werden“, so
Jardin. In Deutschland gebe es rd.
36 Mio. wirtschaftliche Einheiten,
wovon die Mehrheit der F�lle Ertrags-
steuer und bei Ver�ußerungen ggf.
eine Kaufpreisaufteilung auslçse. Die
hohe Anzahl der F�lle lasse nicht in
allen F�llen eine Kaufpreisaufteilung
durch ein Sachverst�ndigengutachten
zu. Daher bed�rfe es eines Massever-
fahrens mit der entsprechenden Typi-
sierung.

Die obersten Finanzbehçrden von
Bund und L�ndern h�tten eine Ar-

beitshilfe zur Verf�gung gestellt, die
es unter Ber�cksichtigung der hçchst-
richterlichen Rechtsprechung ermçg-
liche, in einem typisierten Verfahren
entweder eine Kaufpreisaufteilung
selbst vorzunehmen oder die Plausibi-
lit�t einer vorliegenden Kaufpreisauf-
teilung zu pr�fen. Es handle sich um
eine qualifizierte Sch�tzung, die sach-
verst�ndig begr�ndet widerlegbar sei.

Die zur Verf�gung stehenden Daten
w�rden im Rahmen des Konzeptes
in der Reihenfolge Vergleichswert-
verfahren, Ertragswertverfahren und
Sachwertverfahren abgefragt. Ent-
sprechend dieser Reihenfolge und
der zur Verf�gung stehenden Daten
werde hierbei typisierend unterstellt,
dass bei Vorliegen der Verfahrens-
daten das entsprechende Verfahren
auch im gewçhnlichen Gesch�ftsver-
kehr den bestehenden Gepflogenhei-
ten entspreche und somit auf die Ab-
frage von weiteren Daten und die
Durchf�hrung anderer Verfahren ab-
gesehen werden kçnne. Nachfolgend
ging Jardin auf die Details der Arbeits-
hilfe ein. Der vom çrtlich zust�ndigen
Gutachterausschuss auf das Norm-
objekt bezogene Vergleichsfaktor sei
grunds�tzlich auf seine Eignung zu
pr�fen und bei etwaigen Abweichun-
gen nach Maßgabe des Gutachteraus-
schusses an die Gegebenheiten des
Wertermittlungsobjekts anzupassen
und zu erl�utern. Im Ergebnis ergebe
sich der objektspezifisch angepasste
Vergleichsfaktor (Ziffern 17 und 18).
Liege vom çrtlich zust�ndigen Gut-
achterausschuss ein auf Wohn- und
Nutzfl�che oder Bruttogrundfl�che
bezogener Vergleichsfaktor f�r Wohn-
eigentum oder Ein- und Zweifamilien-
h�user vor, gelte es, den zutreffenden
Bezugsmaßstab anzugeben.

Bei Verwendung des Ertragswertver-
fahrens sei im Fall der Fremdvermie-
tung generell die Nettokaltmiete an-
zusetzen. Weiche die verlangte Miete
um mehr als 20 % von der �blichen
Miete ab, sei die �bliche Miete anzu-
setzen. Entsprechendes gelte auch f�r
eigengenutzte, ungenutzte oder un-
entgeltlich �berlassene Grundst�cke.
Damit f�nden bei verbilligter Vermie-
tung die Grenzen des § 21 Abs. 2
EStG im Rahmen des Ertragswertver-
fahrens keine Anwendung. Sofern
vom çrtlich zust�ndigen Gutachter-
ausschuss f�r das Wertermittlungs-
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objekt kein geeigneter Liegenschafts-
zinssatz zur Verf�gung stehe, werde
im Rahmen der Arbeitshilfe hilfsweise
ein typisierter Zinssatz in Abh�ngig-
keit von der Grundst�cksart, dem
Zeitpunkt des Kaufvertrages und der
Hçhe des Bodenrichtwerts als Sch�t-
zung ber�cksichtigt. Unterschreite ein
eingegebener Zinssatz deutlich den
typisierten Zinssatz, m�sse dieser ggf.
unter Quellenangabe im Grundst�cks-
marktbericht des çrtlich zust�ndigen
Gutachterausschusses dem Finanzamt
belegt werden. Selbstst�ndig nutz-
bare Teilfl�chen, die baurechtlich zu-
l�ssig mit einem weiteren Geb�ude
bebaut werden kçnnten, seien in
den Eingabefeldern zu Ziffer 13
und 14 mit dem vollen Bodenwert zu
erfassen. Dagegen best�nden bei Teil-
fl�chen, f�r die der Gutachteraus-
schuss keine wertbestimmende
Grundst�cksgrçße f�r das Bodenricht-
wertgrundst�ck verçffentlicht habe,
bei Kaufpreisaufteilungen von Ein-
und Zweifamilienh�usern keine Be-
denken, eine Fl�che bis 500 m2 als
markt�bliche Grundst�cksgrçße an-
zusehen und mit dem vollen Boden-
richtwert zu bewerten sowie den Bo-
denwert f�r die �brige sogenannte
„Hinterland“-Fl�che mit 25 % des
Bodenrichtwerts anzunehmen.

Im Sachwertverfahren seien die zu-
grunde liegenden NHK 2010 im
Regelfall nicht mittels eines Regio-
nalfaktors an die Verh�ltnisse am
çrtlichen Grundst�cksmarkt ein-
schließlich der regionalen Baupreis-
verh�ltnisse anzupassen. Daher wer-
de grunds�tzlich ein Regionalfaktor
von 1,0 unterstellt. Der çrtlich zust�n-
dige Gutachterausschuss kçnne je-
doch aus besonderem Grund eine An-
passung durch Festlegung eines von
1,0 abweichenden Regionalfaktors
vorgeben, der dann anzugeben sei
(Eingabefeld zu Ziffer 24). Bei Moder-
nisierungen in den zwanzig Jahren vor
Anschaffung des Geb�udes kçnne fik-
tiv ein sp�teres Baujahr angenommen
werden. Dabei sei zu ber�cksichtigen,
dass bei l�nger als zehn Jahre zur�ck-
liegenden Modernisierungen diese
maximal als „teilweise Modernisierun-
gen“ erfasst werden kçnnten. Das fik-
tive Baujahr kçnne unter Verwendung
des Tabellenblatts „Fiktives Baujahr“
ermittelt werden. Modernisierungen
wirkten sich im Sachwertverfahren

�ber die Alterswertminderung, im Er-
tragswertverfahren �ber die Restnut-
zungsdauer bzw. den Vervielf�ltiger
aus. Im Vergleichswertverfahren k�me
der Einfluss nur zum Tragen, sofern
die Modernisierung nicht bereits �ber
einen Zuschlag erfasst worden sei.

Finanzgerichtliche Verfahren

F�r den Fall, dass es zu einem finanz-
gerichtlichen Verfahren k�me, sei
zu ber�cksichtigen, dass nach aktuel-
ler hçchstrichterlicher Rechtsprechung
das Finanzgericht ein Sachverst�ndi-
gengutachten einzuholen habe. Bei
der Gutachtenerstellung zur Kaufpreis-
aufteilung gelte es f�r Sachverst�ndi-
ge, die Ermittlung der Boden- und Ge-
b�udewertanteile auf der Grundlage
anerkannter Verfahren der Verkehrs-
wertermittlung vorzunehmen und kei-
ne „Rosinenpickerei“ zwischen BauGB
und BewG bzw. zwischen Arbeitshilfe
und ImmoWertV zu betreiben. Die
Verfahrenswahl sei zu begr�nden, die
Eignung von Vergleichsfaktoren und
Liegenschaftszinss�tzen sowie der Ein-
gangsparameter zu pr�fen. Der Bo-
denwert sei bei abweichenden wert-
bestimmenden Grundst�cksmerkma-
len des zu bewertenden Grundst�cks
vom Bodenrichtwertgrundst�ck und
unter Beachtung der dynamischen
Bodenpreisentwicklung sachverst�ndig
anzupassen. Bei der Ermittlung des
Geb�udewerts gelte es zu ber�cksich-
tigen, dass es sich bei den NHK 2010
um Modellwerte mit einer Datenbasis
vor 2005 handle und die mit der Im-
moWertV 2021 wieder eingef�hrten
Regionalfaktoren auch Werte kleiner
als 1,0 aufweisen kçnnten. Bei der
Ber�cksichtigung von besonderen ob-
jektspezifischen Grundst�cksmerkma-
len (boG) differierten die Auswirkun-
gen zwischen solchen ausschließlich
auf das Geb�ude (Baum�ngel und
Bausch�den, wirtschaftliche �beralte-
rung, Denkmalschutz des Geb�udes),
Auswirkungen ausschließlich auf den
Grund und Boden (Freilegungs-, Teil-
abriss- und Sicherungsmaßnahmen,
Bodenverunreinigungen) sowie Aus-
wirkungen auf das Geb�ude sowie
den Grund und Boden (besondere
Ertragsverh�ltnisse, grundst�cksbezo-
gene Rechte und Belastungen). An-
schließend kçnne das so ermittelte
Verh�ltnis der Einzelwerte auf den
Kaufpreis �bertragen werden.

In einem weiteren Themenkomplex
widmete sich Jardin dem Nachweis
der tats�chlichen k�rzeren Nutzungs-
dauer (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG). Bei
den Eink�nften aus Vermietung und
Verpachtung sei das Geb�ude einer
Abnutzung ausgesetzt, Grund und
Boden dagegen nicht. Dieser Auf-
wand werde, soweit er mit der Erzie-
lung von Vermietungseink�nften zu-
sammenh�nge, steuerlich �ber die
AfA ber�cksichtigt. Diese sei so zu
bemessen, dass die Anschaffungs-
und Herstellungskosten nach Ablauf
der betriebsgewçhnlichen Nutzungs-
dauer des Wirtschaftsgutes voll abge-
setzt seien. Allerdings gelte es, die
unterschiedliche Hçhe der AfA-S�tze
im Zeitverlauf zu beachten. So liege
beispielsweise der Satz f�r Geb�ude
mit Baualter vor 1925 bei 2,5 %, da-
nach bei 2 %. Im Jahr 2022 habe der
Gesetzgeber einen Satz von 3 % ein-
gef�hrt. Die Abschreibung erfolge
steuerlich mit einem typisierten AfA-
Satz �ber die entsprechende Nut-
zungsdauer. Sofern die tats�chliche
Nutzungsdauer k�rzer sei als die sich
aus der Anwendung des AfA-Satzes
ergebende Nutzungsdauer, kçnne in
begr�ndeten Ausnahmef�llen eine
der tats�chlichen Nutzungsdauer ent-
sprechende Abschreibung vorgenom-
men werden (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG).
Zum Nachweis einer k�rzeren tat-
s�chlichen Nutzungsdauer kçnne sich
der Steuerpflichtige nach einem Urteil
des BFH von 2021 jeder Darlegungs-
methode bedienen, die im Einzelfall
zur F�hrung des erforderlichen Nach-
weises geeignet erscheine. Es sei nicht
erforderlich, ein Bausubstanzgutach-
ten vorzulegen. Aus den Darlegungen
des Steuerpflichtigen m�sse sich aller-
dings ergeben, welche maßgeblichen
Determinanten – z.B. technischer Ver-
schleiß, wirtschaftliche Entwertung,
rechtliche Nutzungsbeschr�nkungen –
die Nutzungsdauer im Einzelfall be-
einflussten und auf welcher Grund-
lage der Zeitraum, in dem das maß-
gebliche Geb�ude voraussichtlich
seiner Zweckbestimmung entspre-
chend genutzt werden kçnne, mit
hinreichender Sicherheit zu sch�tzen
sei. Auszugehen sei regelm�ßig von
der technischen Nutzungsdauer, also
dem Zeitraum, in dem sich das Ge-
b�ude substanztechnisch abnutze. Ei-
ne mit wirtschaftlicher Entwertung
begr�ndete k�rzere tats�chliche Nut-
zungsdauer kçnne der AfA nur zu-
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grunde gelegt werden, wenn das Ge-
b�ude vor Ablauf der technischen
Nutzungsdauer objektiv wirtschaftlich
verbraucht sei und damit die Mçglich-
keit einer wirtschaftlich sinnvollen
Nutzung oder Verwertung endg�ltig
entfalle.

Der Nachweis einer k�rzeren tats�ch-
lichen Nutzungsdauer im Sinne des
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG sei durch Vor-
lage eines Gutachtens eines ç.b.u.v.
Sachverst�ndigen f�r Grundst�cks-
bewertung oder von Personen, die
von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024
akkreditierten Stelle als Sachverst�ndi-
ge oder Gutachter f�r die Wertermitt-
lung von Grundst�cken nach entspre-
chender Norm zertifiziert worden
seien, zu erbringen. Der Gutachten-
zweck m�sse sich ausdr�cklich auf
den Nachweis einer k�rzeren tats�ch-
lichen Nutzungsdauer richten und
zwingend die maßgeblichen Determi-
nanten ber�cksichtigen. Die bloße
�bernahme einer Restnutzungsdauer
aus einem Verkehrswertgutachten sei
nicht als Nachweis einer k�rzeren tat-
s�chlichen Nutzungsdauer im Sinne
des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG geeignet.
Auch der alleinige Verweis auf die
Modellans�tze f�r die Gesamtnut-
zungsdauer in Verbindung mit dem
Modell zur Ermittlung der Restnut-
zungsdauer bei Modernisierungen
nach den Anlagen 1 und 2 der Immo-
WertV sei nicht ausreichend. Diese
entspr�chen nicht der tats�chlichen
Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer ei-
nes einzelnen Geb�udes, sondern
stellten Modellans�tze dar, die nur im
Gesamtkontext einer Verkehrswert-
ermittlung zu sachgerechten Ergebnis-
sen f�hrten. Eine isolierte Verwen-
dung der Modelle bzw. Modellans�tze
der ImmoWertV bzw. der Anlagen zur
ImmoWertV f�r Zwecke des Nachwei-
ses einer k�rzeren tats�chlichen Nut-
zungsdauer im Sinne des § 7 Abs. 4
Satz 2 EStG sei nicht sachgerecht.
Nutzungsdauer im Sinne des § 7
Abs. 4 S. 2 EStG sei gem�ß § 11c
Abs. 1 S. 1 Einkommensteuer-Durch-
f�hrungsverordnung (EStDV) der Zeit-
raum, in dem ein Geb�ude voraus-
sichtlich seiner Zweckbestimmung
entsprechend genutzt werden kçnne.

Kommunale Entwicklung mit
Vorkaufsrechten

„Seit einigen Jahren betreiben viele
Gemeinden eine aktive Grundst�cks-

politik, um den sozialen Wohnungs-
bau zu fçrdern und Spekulation zu
vermeiden. Das Instrument des ge-
meindlichen Vorkaufsrechts nach
§§ 24, 25 BauGB dient einem ver-
st�rkten Grunderwerb der Kom-
munen und wird in der Praxis zum
�rger von Bautr�gern inzwischen
h�ufig eingesetzt. Die neuere Recht-
sprechung hat die Voraussetzungen
f�r die Aus�bung des Vorkaufsrechts
dabei sehr gemeindefreundlich aus-
gelegt“, f�hrte Dr. Thomas Burmeis-
ter, Fachanwalt f�r Verwaltungs-
recht, Partner der Kanzlei Bender
Harrer Krevet in Freiburg, aus. So ha-
be das BVerwG in seinem Beschluss
vom 25.1.2010 (4 B 53/09) fest-
gestellt, dass das Allgemeinwohl die
Aus�bung des Vorkaufsrechts nach
§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 BauGB nur
rechtfertige, wenn damit Fl�chen f�r
die Errichtung von Wohngeb�uden
oder f�r deren infrastrukturelle Aus-
stattung erworben werden sollen und
erkennbar sei, dass die Gemeinde als-
bald diejenigen Schritte vornehmen
werde, die erforderlich seien, um das
st�dtebauliche Ziel zu verwirklichen.
Die Intention des Gesetzgebers ziele
auf einen akuten Wohnraummangel.
Im Regelfall sei die alsbaldige Aufstel-
lung eines entsprechenden Bebau-
ungsplans geboten. Allerdings fehle
eine Konkretisierung im Hinblick da-
rauf, ob und inwieweit auch andere
Vorbereitungsmaßnahmen der Ge-
meinde geeignet seien, sodass sich
hier ein Einfallstor f�r eine weite Aus-
legung çffne.

Das VG Freiburg habe in seinem
Urteil vom 14.7.2022 (4 K 284/22)
zum Plangebiet „Ruhbankweg-Ost“
im Freiburger Stadtteil St. Georgen
entschieden, dass die weitere Ent-
wicklung nach Aus�bung des Vor-
kaufsrechts als Beleg f�r die konkrete
Absicht der Gemeinde diene, alsbald
die f�r die Schaffung von Wohn-
bauland erforderlichen Schritte zu un-
ternehmen. Mache die Gemeinde
die Durchf�hrung des Bebauungs-
planverfahrens von der Mitwirkungs-
bereitschaft der Grundst�ckseigent�-
mer abh�ngig, stehe dies der f�r die
Allgemeinwohnrechtfertigung nach
§ 24 Abs. 3 S. 1 BauGB erforderli-
chen konkreten Planungsabsicht der
Gemeinde nicht entgegen. Die zeitli-
chen Grenzen seien gewahrt, wenn

eine Gemeinde in unmittelbarem zeit-
lichen Zusammenhang mit der Vor-
kaufsrechtsaus�bung entsprechende
Vorbereitungshandlungen vornehme,
auch wenn mit der Aufstellung des
Bebauungsplans wegen der konkre-
ten Verfahrensgestaltung erst in eini-
gen Jahren (im konkreten Fall f�nf
bis acht Jahre) gerechnet werden
kçnne. Beschließe eine Gemeinde in
ihren „baulandpolitischen Grunds�t-
zen“ den Abschluss st�dtebaulicher
Vertr�ge mit den Grundst�ckseigen-
t�mern als Voraussetzung der Be-
bauungsplanung stehe der Einwand,
es sei mit Blick auf die Weigerung ei-
niger Grundst�ckseigent�mer, sich
an der Baulandentwicklung zu betei-
ligen, vçllig unklar, ob diese �ber-
haupt realisiert werden kçnne, einer
durch das Allgemeinwohl gerechtfer-
tigten Aus�bung des Vorkaufsrechts
nicht entgegen.

Grunds�tzlich bestehe n�mlich f�r
die Gemeinde die Mçglichkeit, einen
Bebauungsplan auch ohne Einver-
st�ndnis der jeweiligen Grundst�cks-
eigent�mer aufzustellen, weshalb die
Weigerung einzelner Eigent�mer, an
der Baulandentwicklung mitzuwirken,
die Schaffung von Wohnbaurechten
nicht ausschließe.

In einem weiteren Urteil vom
14.7.2022 (4 K 2423/21) habe das
VG Freiburg zum Plangebiet „Hinter
den G�rten“ in Freiburg-Tiengen ent-
schieden, dass das Fl�chennutzungs-
plan-Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1
S. 1 Nr. 5 BauGB nicht nur zum
Zweck einer beschleunigten Entwick-
lung von Wohnbauland, sondern
auch zur Verwirklichung anderer st�d-
tebaulicher oder wohnungspolitischer
Ziele wie der sozialen Durchmischung
des Gebiets ausge�bt werden kçnne.
In zeitlicher Hinsicht sei der durch die
Aus�bung eines Vorkaufsrechts be-
wirkte Eingriff in die Privatautonomie
nur gerechtfertigt, wenn die Gemein-
de in einem �berschaubaren Zeitraum
diejenigen Schritte vornehme, die er-
forderlich seien, um das st�dtebauli-
che Ziel, Wohnbauland bereitzustel-
len, zu verwirklichen. Der Aus�bung
des Vorkaufsrechts stehe nicht ent-
gegen, dass der K�ufer erkl�rt habe,
auf den Kaufgrundst�cken selbst
baldmçglichst Wohnungen zu errich-
ten und den von der Gemeinde vor-
gelegten st�dtebaulichen Vertrag zu
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unterzeichnen. Die Mitwirkungsbereit-
schaft des K�ufers schließe die Aus-
�bung des Vorkaufsrechts nur aus,
wenn die st�dtebaulichen Ziele und
Zwecke bestimmt oder mit ausrei-
chender Sicherheit bestimmbar seien
und der K�ufer sich zu ihrer Verwirk-
lichung rechtswirksam verpflichte. F�r
den Ausschluss der Aus�bung des
Vorkaufsrechts gen�ge nicht eine blo-
ße Absichtserkl�rung oder ein ent-
sprechendes fr�heres Verhalten des
K�ufers.

Anhand eines Falles aus der Praxis
ging Burmeister auf das preislimitierte
Vorkaufsrecht ein, das einer Gemein-
de nach § 28 Abs. 3 S. 1 BauGB zu-
stehe, sofern es durch das Wohl der
Allgemeinheit gerechtfertigt und der
Kaufpreis den Verkehrswert �ber-
schreite. Die Gemeinde habe geplant,
ein Grundst�ck, das sich im r�umli-
chen Geltungsbereich der Satzung
�ber ein besonderes Vorkaufsrecht
befunden habe, zur Erweiterung des
Rathauses mit barrierefreiem B�rger-
b�ro und der Errichtung eines multi-
funktionalen Dorfgemeinschaftshau-
ses f�r Vereins- und Kulturarbeit, ihr
Vorkaufsrecht auszu�ben. Nach § 28
Abs. 3 S. 2 BauGB sei der Verk�ufer
allerdings berechtigt, bis zum Ablauf
eines Monats nach Unanfechtbarkeit
des Verwaltungsakts �ber die Aus-
�bung des Vorkaufsrechts vom Ver-
trag zur�ckzutreten. Die Gemeinde
m�sse dann die Kosten des Vertrags
auf Grundlage des Verkehrswerts
�bernehmen. In der Praxis k�men da-
her h�ufig Verhandlungslçsungen
zwischen Verkehrswert und verein-
bartem Kaufpreis zur Vermeidung
des R�cktrittsrechts zum Einsatz.

Im Hinblick auf das Vorkaufsrecht in
Umlegungsgebieten stellte Burmeister
ein Urteil des VGH Baden-W�rttem-
berg vom 29.2.2024 vor (8 S 58/23).
Bei einem Umlegungsvorkaufsrecht
erscheine es zweifelhaft, so die Rich-
ter, ob das Bestreben, Fl�chen unmit-
telbar zum Zwecke der Verwirk-
lichung von sozialem Wohnungsbau
beschaffen zu wollen, noch von der
Gemeinwohlklausel des § 24 Abs. 3
Satz 1 BauGB gedeckt w�re. Die
Abwendung des Umlegungsvorkaufs-
rechts komme nach § 27 Abs. 1
Satz 1 BauGB nicht in Betracht, wenn
noch nicht bestimmt oder hinrei-
chend bestimmbar sei, wie die neu

zuzuteilenden Grundst�cke im Einzel-
nen verwendet werden sollen.

Die Aus�bung des gemeindlichen
Vorkaufsrechts gem. § 26 Nr. 4
BauGB sei nach einem Urteil des
BVerwG (4 C 1/20) vom 9.11.2021
auch bei Vorkaufsf�llen im Gebiet ei-
ner Erhaltungssatzung ausgeschlos-
sen, wenn das Grundst�ck entspre-
chend deren Zielen und Zwecken
bebaut sei und genutzt werde. Dabei
komme es maßgeblich auf die tat-
s�chlichen Verh�ltnisse im Zeitpunkt
der letzten Behçrdenentscheidung
�ber die Aus�bung des Vorkaufs-
rechts an, w�hrend mçgliche zuk�nf-
tige Entwicklungen nicht von Be-
deutung seien. Die Aus�bung des
Vorkaufsrechts diene nicht der Ab-
wehr drohender Nutzungs�nderun-
gen in Erhaltungsgebieten. Damit
werde das Vorkaufsrecht in Erhal-
tungsgebieten zwar eingeengt, laufe
aber nicht von vornherein leer, da der
Anwendungsbereich f�r F�lle verblei-
be, in denen eine bauliche Anlage
Missst�nde oder M�ngel im Sinne des
§ 177 Abs. 2 und 3 S. 1 BauGB auf-
weise.

„Das gemeindliche Vorkaufsrecht
kçnnte k�nftig noch relevanter wer-
den, wenn es, wie im Entwurf eines
Gesetzes zur St�rkung der integrierten
Stadtentwicklung des Bundesbau-
ministeriums vom 3.9.2024 vorgese-
hen, auf die �bertragung von Gesell-
schaftsanteilen ausgeweitet w�rde“,
stellte Burmeister fest. Ziel des neuen
Gesetzes sei der effektivere Einsatz
des Vorkaufsrechts f�r die Schaffung
von Wohnraum. Der Vorschlag greife
eine langj�hrige Diskussion �ber die
Umgehung gemeindlicher Vorkaufs-
rechte durch sogenannte Share Deals
auf, die bisher nicht von den §§ 24 ff.
BauGB erfasst seien. Noch weiter
gingen die Forderungen der Bundes-
vereinigung kommunaler Spitzen-
verb�nde, die ein „Innenentwick-
lungsvorkaufsrecht“ f�r alle f�r eine
Wohnnutzung geeigneten Grundst�-
cke umfassten.

Marketing-Strategien bei
Restanten

„Restanten sind Immobilien, die auf-
grund massiver Vermarktungsproble-
me auch nach relativ langer Zeit un-
verkauft bzw. unvermietet sind, deren

Vermarktung komplett scheitert und
den Bautr�ger dazu zwingen, sie im
Bestand zu behalten“, erl�uterte Prof.
Stephan Kippes, Professor f�r Immo-
bilienmarketing und Maklerwesen an
der Hochschule f�r Wirtschaft und
Umwelt (HfWU), N�rtingen-Geislin-
gen. Vielfach basiere die Restanten-Si-
tuation auf spezifischen Nachteilen
des Restanten, die weder monet�r
�ber den Verkaufspreis noch durch
andere Vorteilskomponenten hinrei-
chend kompensiert w�rden. Im Worst
Case drohe ein struktureller Leer-
stand. Makler mit entsprechendem
Know-how im Restanten-Marketing
kçnnten in diesen F�llen Vertriebsauf-
tr�ge von Bautr�gern generieren. Die
Bedeutung eines professionellen Res-
tanten-Marketings basiere u.a. auf
der Bindung von Eigenkapital durch
Restanten, der massiven Belastung
der Bilanzkennziffern, die negative
Wirkung in der �ffentlichkeit, den ne-
gativen Implikationen f�r weitere Bau-
abschnitte sowie der hohen Relevanz
f�r den wirtschaftlichen Erfolg eines
Projektes. Zudem verl�ngere sich die
Gew�hrleistungsfrist des jeweiligen
Gemeinschaftseigentums. Restanten-
Marketing verlaufe in den beiden Pha-
sen Restanten-Prophylaxe und Restan-
ten-Vermarktung. „Die Vermarktung
von Restanten ist eine F�hrungsauf-
gabe und eine Kçnigsdisziplin der Im-
mobilienwirtschaft, weil sie gef�hr-
liche Rendite-Killer entsch�rft“, stellte
Prof. Kippes fest. Essenziell gestalte
sich die fr�hzeitige Analyse – am bes-
ten bereits in der Planungsphase, wel-
che Einheiten das Potenzial zu Restan-
ten in sich tr�gen und die rechtzeitige
Prophylaxe, da sich Fehler sp�ter nur
sehr aufwendig korrigieren ließen.

Entscheidungen, Entschei-
dungsfindung und Entschei-
dungsunterst�tzung in der
Immobilienwirtschaft

„In der Theorie entscheidet der
Mensch als Homo oeconomicus ra-
tional, fehlerfrei sowie nutzen- bzw.
renditemaximierend. Er besitzt klare,
homogene Pr�ferenzen und verf�gt
�ber vollst�ndige Informationen“,
sagte Prof. Carsten Lausberg, Pro-
fessor f�r Immobilienwirtschaft an
der HfWU, N�rtingen-Geislingen. In
der Realit�t sei menschliches Verhal-
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ten dagegen durch begrenzte Ratio-
nalit�t gepr�gt. Menschen entschie-
den unter Zeitdruck und mit be-
grenzten Informationen. Sie strebten
zwar nach Rationalit�t, aber ihre
kognitive Kapazit�t reiche oft nicht
aus, um alle Optionen zu analysieren.
Stattdessen verwendeten sie einfache
Entscheidungsstrategien. Dies f�hre
zu suboptimalen, aber oft akzepta-
blen Ergebnissen. Menschen nutzten
mentale Abk�rzungen (Heuristiken),
um komplexe Probleme schnell zu lç-
sen. Diese f�hrten zu systematischen
Verzerrungen (Biases) wie Anchoring
oder Framing. Dadurch w�rden
u.a. Risiken falsch eingesch�tzt. „Der
Mensch ist kein Homo oeconomicus,
sondern ein soziales, anpassungs-
f�higes und komplexes Wesen. Das
menschliche Gehirn ist zu rationalem
Denken f�hig, arbeitet aber meistens
im Energiesparmodus mit Intuition.
Das ist f�r wichtige Entscheidungen
problematisch“, so Prof. Lausberg.
Um die Entscheidungsqualit�t zu er-
hçhen, gelte es zu wissen, welche
Entscheidungen getroffen, wie sie ge-
troffen w�rden, wie man das Ent-
scheiden verbessern und wie man
die Entscheidungstr�ger unterst�tzen
kçnne. Dazu sei empirische For-
schung notwendig. Entscheidungen
ließen sich nach Art und Umfang des
kognitiven Aufwands differenzieren.
Solche mit geringem Aufwand liefen
weitgehend automatisiert und m�he-
los ab, solche mit hohem Aufwand
verlangten eine ausf�hrliche Informa-
tionssuche und -verarbeitung. Die
Entscheidungsfindung umfasse den
Entscheidungsprozess, die Problem-
identifikation, die Auswahl der Krite-
rien, die Erarbeitung der Lçsungsalter-
nativen, die Identifizierung der besten
Alternative anhand spezifizierter Kri-
terien, die Planung der Umsetzung
sowie die �berpr�fung des Ergebnis-
ses. Zur Verbesserung der Entschei-
dungsqualit�t gelte es, die beste Alter-
native auszuw�hlen, da es hier h�ufig
zu Fehlern komme und Gegenmaß-
nahmen am effektivsten seien. Immo-
bilienwirtschaftliche Entscheidungen
seien �berwiegend komplex und w�r-
den prim�r von Menschen getroffen –
mit all ihren St�rken und Schw�chen.
Der neoklassische Ansatz blende dies
aus und tauge nicht f�r eine Erkl�rung
oder Verbesserung von Entscheidun-

gen. „Wir sollten nicht akzeptieren,
dass menschliche Urteilsfehler wie An-
choring zu falschen Entscheidungen
f�hren. Stattdessen sollten wir ein de-
skriptives Modell entwickeln, um das
Entscheidungsverhalten zu verstehen
und darauf aufbauend ein am norma-
tiven Modell ausgerichtetes pr�skripti-
ves Modell zu entwickeln, um Ent-
scheidungen zu verbessern“, forderte
Prof. Lausberg. Als geeignete Metho-
den zur Unterst�tzung von Menschen
beim Entscheiden nannte er Ent-
scheidungshilfen, Checklisten, SWOT-
Analysen, Szenarioanalysen, Entschei-
dungsb�ume, Scorings oder auch
Entscheidungsunterst�tzungssysteme.
„F�r das Verst�ndnis immobilienwirt-
schaftlicher Entscheidungen braucht
man empirische (Verhaltens-)For-
schung, f�r ihre Verbesserung sollten
wir unsere Basis kennen, unsere Ent-
scheidungen transparent machen, sie
durch Nachdenken oder durch Nut-
zung von Entscheidungsunterst�t-
zungsinstrumenten verbessern sowie
ein rationales Ideal verfolgen“, lautete
das Fazit von Prof. Lausberg.

Herausforderungen in der
Compliance und aktuelle Ent-
wicklungen im Datenschutz

„Die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) ist in der Realit�t der Im-
mobilienpraxis, in der eine hohe Da-
tenintensit�t vorliegt, angekommen.
F�r Immobilienunternehmen gilt es,
Informationspflichten, Lçschpflich-
ten und Datensicherheit zu beach-
ten“, bemerkte M�mtaz Kilic, Abtei-
lungsleiter Compliance, Geldw�sche &
Datenschutz, Syndikusanwalt der Da-
wonia Management, M�nchen. „Er-
fragen Sie nur, was Sie wirklich brau-
chen. Keine Gesundheitsdaten, keine
ethnischen Angaben, keine Meinun-
gen“, empfahl der Referent. Da Cy-
berangriffe auf Unternehmen zun�h-
men, verpflichte Art. 32 DSGVO zu
technisch-organisatorischen Maßnah-
men der Vorbeugung und Abwehr
wie Zugriffskontrollen, regelm�ßige
Backups, Mitarbeiterschulungen und
der Erstellung von Notfallpl�nen bei
Datenpannen. Komme es bei einer
Wohnungsgesellschaft zu einer Daten-
schutzpanne, drohten aufgrund der
aktuellen BGH-Rechtsprechung Scha-

densersatzanspr�che jedes einzelnen
betroffenen Mieters, und zwar bereits
ab einem bloßen Kontrollverlust �ber
persçnliche Daten. Bei mehreren Tau-
send Mietern kçnne dies schnell
zu Schadenssummen in Millionen-
hçhe f�hren. Verbraucherschutzver-
b�nde und Mitbewerber seien befugt,
Verstçße gegen das Datenschutzrecht
im Wege einer wettbewerbsrecht-
lichen Klage vor den Zivilgerichten zu
verfolgen.

Weiterhin widmete sich der Referent
der Compliance in Unternehmen, die
Regeltreue, Unternehmenskultur und
Verantwortung umfasse, mit den zen-
tralen Themen Korruptionspr�vention,
Umgang mit Interessenkonflikten,
Hinweisgeberschutz und Whistleblo-
wing sowie Kontrolle und Unterneh-
menskultur. Als Beispiele aus der Pra-
xis griff M�mtaz Bestechung im
Bauwesen, gef�lschte Wohnungs-
anzeigen oder Geldw�sche auf. Zwi-
schen Oktober 2020 und M�rz 2024
seien der Financial Intelligence Unit
(FIU) 23.722 Verdachtsf�lle von Geld-
w�sche im Gesamtvolumen von ca.
4,3 Mrd. E im Immobilienbereich ge-
meldet worden. Laut einer Studie von
Verafin seien 2023 rund 750 Mrd.
US-Dollar an illegalem Geld durch das
europ�ische Finanzsystem geflossen,
etwa ein Viertel des weltweiten Volu-
mens. Auf Deutschland seien davon
130 Mrd. US-Dollar, rund 17 % des
europ�ischen Anteils und �ber 3 %
des deutschen BIP gefallen. Das Geld-
w�schegesetz (GwG) verpflichte die
Immobilienbranche zur Identifikation
wirtschaftlich Berechtigter, zur Zweck-
kl�rung und zur Nachweisdokumenta-
tion. Bei Immobilienk�ufen best�nden
seit 2023 ein Verbot von Zahlungen
mit Bargeld, Gold und Kryptow�hrun-
gen. Verpflichtete nach dem GwG
wie Notare, Transaktionsjuristen oder
Immobilienmakler m�ssten Verstçße
automatisch an FIU melden. Ab
2025/26 nehme die neue EU-Geld-
w�schebehçrde AMLA mit Sitz in
Frankfurt ihre Arbeit auf. Sie solle
grenz�berschreitende Geldw�sche
zentral verfolgen und d�rfe auch di-
rekt Immobilienunternehmen pr�fen
und sanktionieren, zus�tzlich zu natio-
nalen Behçrden.
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Gabriele Bobka

Immobilienmarktbericht Hamburg
2025
Der Gutachterausschuss f�r Grundst�ckswerte in Hamburg stellt mit seinem Immobilienmarktbericht 2025
die Entwicklungen des Betrachtungszeitraums 2024 und die f�r die Wertermittlung erforderlichen Daten
vor. „Die Anzahl der Kaufvertr�ge ist nach dem historischen Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen und liegt
ziemlich genau auf dem Niveau von 2022. Der Fl�chenumsatz liegt sogar leicht �ber dem Wert von 2022,
der Geldumsatz jedoch noch darunter“, konstatiert Sonja Andresen, Vorsitzende des Hamburger Gutach-
terausschusses. Ein neues digitales Dashboard erg�nzt den Bericht um aktuelle Daten und Zeitreihen.
Dort sind bereits vier Jahre vollst�ndig enthalten, das f�nfte Jahr wird quartalsweise erg�nzt. Die f�r die
Wertermittlung erforderlichen Daten bieten in diesem Jahr eine neue Ableitung der Umrechnungskoeffi-
zienten f�r Bodenrichtwerte der Wohnnutzungen.

Teil I des Grundst�cksmarktberichts
gibt in gewohnt fundierter Weise,
wenn auch sehr zahlenlastig, zu-
n�chst einen �berblick �ber den
Grundst�cksmarkt, um nachfolgend
detailliert auf die einzelnen Nutzungs-
arten einzugehen. Die Anzahl der
Kaufvertr�ge stieg zwischen 2023
und 2024 um 29 % von 7.063 auf
9.089. Der Geldumsatz legte um
34 % auf 8,6 Mrd. E zu. Bei den Ver-
k�ufen unbebauter Baufl�chen wur-
den 2024 insgesamt 0,8 m2 Land und
780 Mio. E umgesetzt. Die Anzahl
der Verk�ufe auf dem Immobilien-
markt setzt sich zusammen aus Ei-
gentumswohnungen und Teileigen-
tumseinheiten mit 57 %, bebauten
Grundst�cken mit 35 %, unbebauten
Baufl�chen mit 6 %, landwirtschaftli-
chen Fl�chen mit 1 % und sonstigen
Fl�chen mit 1 % der Verk�ufe.

Bei den bebauten Grundst�cken ent-
fiel der grçßte Teil (5.172) auf die
Nutzungsart Eigentumswohnungen
und Teileigentum. Die Preise von be-
bauten Grundst�cken bewegten sich
im Jahr 2024 etwa auf gleichem
Niveau wie im Vorjahr. Die Preise von
Mehrfamilienh�usern sanken zwi-
schen Jahresmitte 2023 bis Mitte
2024 leicht und kosteten im Schnitt
rund 2.900 E/m2 Wohnfl�che. Lage-
bereinigt ergibt sich eine Preissenkung
von 8 %. Im Mittel wurde das 21-Fa-
che der Jahresnettokaltmiete bezahlt.
Im Jahr 2024 wurden in Hamburg
26 % mehr Ein- und Zweifamilienh�u-
ser und 42 % mehr Mehrfamilienh�u-
ser verkauft als im Vorjahr. Die Zahl

der verkauften Eigentumswohnungen
stieg um 29 %. Im Segment der Neu-
bauwohnungen zog die Anzahl der
Verk�ufe sogar um 73 % an.

Im Segment der B�ro- und Gesch�fts-
h�user ging die Anzahl der Verk�ufe
2024 um 27 % nach oben, der Geld-
umsatz stieg ebenfalls um 27 %. Die
Anzahl der Verk�ufe von Produktions-
und Logistikgeb�uden stieg um 5 %,
der Geldumsatz ging um 149 %
nach oben. F�r B�ro- und Gesch�fts-
h�user bezahlten K�ufer im Mittel das
18,9-Fache der Jahresnettokaltmiete.
Beim Blick auf die bereinigten Zahlen
zeichnet sich eine Seitw�rtsbewegung
ab. F�r alle Wohnnutzungen, B�ro-
und Gesch�ftsh�user sowie Produkti-
ons- und Logistikgeb�ude differenziert
der Bericht auch nach Stadtteillagen.
F�r die am Ertrag orientierten Asset-
klassen bieten die Ertragsfaktoren eine
gute Orientierung. Neben dem land-
wirtschaftlichen Grundst�cksmarkt be-
leuchtet der Bericht auch das Seg-
ment der Zwangsversteigerungen.

Teil II widmet sich ausf�hrlich den f�r
die Wertermittlung erforderlichen Da-
ten, die in diesem Jahr durch die
neue Ableitung der Umrechnungs-
koeffizienten f�r Bodenrichtwerte der
Wohnnutzungen erg�nzt werden.
Die Analyse der landwirtschaftlichen
Nutzungen, wie Acker, Gr�nland, Er-
werbsgartenanbaufl�chen und forst-
wirtschaftliche Fl�chen, zeigt, dass
die Quadratmeterpreise nicht plausi-
bel von der Fl�chengrçße abh�ngen.
Eine Umrechnung auf die individuelle
Grundst�cksgrçße entf�llt somit. F�r

die aktuellen Bodenrichtwerte zum
1.1.2025 sind die neuen Umrech-
nungskoeffizienten in BORIS.HH ein-
gepflegt, sodass die Umrechnung der
Bodenrichtwerte auf Grundlage der
neuen Koeffizienten in gewohnter
Weise direkt erfolgen kann, so And-
resen.

Der Bericht weist auf die Bedeutung
der Modellkonformit�t hin. Die vom
Gutachterausschuss verçffentlichten
Formeln zur Ermittlung von Geb�ude-
faktoren, Ertragsfaktoren und Liegen-
schaftszinss�tzen sind nur zusammen-
h�ngend zu verwenden. Dies gilt
auch f�r die Stadtteilfaktoren. Es ist
nicht mçglich, aus den Stadtteilfak-
toren eine Wertigkeit des Stadtteils
abzuleiten. Es handelt sich hierbei um
eine zus�tzliche Korrektur zur Lage-
wertigkeit des Stadtteils, die auf
unterschiedliches Marktverhalten bei
bebauten und unbebauten Grundst�-
cken im jeweiligen Stadtteil hinweist
und nur in der jeweiligen Formel An-
wendung findet. Die f�r die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten bezie-
hen sich auf den Modellstichtag
(i.d.R. der Stichtag, auf den sich der
Aktualisierungsfaktor bezieht). Wenn
kein Modellstichtag angegeben ist,
geht der Gutachterausschuss davon
aus, dass die entsprechenden Daten
auch aktuell anwendbar sind. Der Un-
terschied der Wertverh�ltnisse zwi-
schen dem Modellstichtag und dem
Wertermittlungsstichtag ist vom Sach-
verst�ndigen individuell zu ber�cksich-
tigen (konjunkturelle Marktanpas-
sung). Den verçffentlichten Formeln
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